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Der Präsidiumsbeschiuß des OG zu Fragen der Untersuchungs- 
hart vom 20«, 10«, 1977 führt hierzu aus:

"Die Haftprüfung ist eine wichtige Maßnahme zur Gewähr
leistung streng gesetzlicher und gerechter Anwendung 
der Vorschriften über die Untersuchungshaft ,., Neue, 
weiter?ührencle Ermittlungs- und Beweisergebnisse müs- 
sen stets unter dem Gesichtspunkt überprüft werden, 
ob damit "eine früher gegebene Haffvoraussetzung weg
gefallen ist.“

Als besondere Anlässe der Haftprüfung durch das Gericht 
werden genannt:

die Entscheidung über die Eröffnung des gerichtlichen 
HauptVerfahrens,
die Rückgabe der 
fürhung weiterer

Sache an den Staatsanwalt zur Durch« 
Ermittlungen,

eine längere Zeit in Anspruch nehmende Begutachtung, 
vor allem der Schuldfähigkeit jugendlicher Beschuldig
te r ,
eine Verzögerung des Verfahrens durch andere Umstände.

Für den Zeitraum der Bearbeitung von 
die lederzeitiae Haftcrüfuna

Ermittlun qs ve r f ah re n
_____  vor allem dem für cias

Strafverfahren zus tändiqen Staatsanwalt. Besondere Anlässe
: StPO:

obliegt
der Haftprüfung sind rür ihn gemäß 3 131 Abs

Entscheidungen über die Verlängerung der Bearbeitungs
frist im Ermittlungsverfahren. Der zuständige Staatsan
walt hat dabei auch über die Notwendigkeit der Fort
dauer der Untersuchungshaft zu entscheiden«,

Gesetzliche Prüfungspflichten zur Aufrechterhaltung der Un
tersuchungshaft haben auch die mit der Bearbeitung des Er
mittlungsverfahrens beauftragten Untersuchungsorgane ge
mäß § 131 Abs. 3 StPO: <

\

T in gleicher Weise erfolgt das durch die Anweisung des Ge
neralstaatsanwaltes der DDR vom 4. 8. 1975
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